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RATGEBER

AHV

AHV-Beitragspflicht
der nichterwerbs-
tätigen Ehefrau

7c/z 58 /a/zre a/t, yer/zez'ra/e/
««<7 /za&e zzwez erzwac/zserce Sö/z-

zze. A& riezzz 28. Zzz's zzzzzz 52. AT
/ers/a/zz- zwar z'c/z raz'c/zf zzze/zr er-
zm*/zs/ä/z'g. Wä/zrezzz/ dz'eser Zez7

/za&e z'c/z dezz Haus/zaft ge/iz/zr/.
/77z /azzzzar 7988 /zzzüe z'c/z zwz'ez/er

ezzze 7ez7zez/sfeZ/e zu 50 Prozent
azzgezzozzzmezz. /n/oZge Fzzsz'on

zzrztZ Urastra/e/i/rz'erizng z/er Fz'r-

zzza zeurz/e zc/z z/azzzz £zzz/e 1992
au/gru?zz/ ez'zzes Sozzzz/pZazzes

»orzez'/z'g penszozzz'er/. Muss z'c/z

zzuzz für z/z'e zzer&Zez'feezzz/ezz 5 /a/z-
re Zzz's zum .RezzZeuaZ/er zzoc/z

AHVöeza/zZezzP/c/z /zaöege/zört,
z/ass /ür z/z'e Uezz/ezz&erec/zzzuzzg

zzur z/z'e ßez'/räge z/es £/zega//ezz
massge/zezzz/ sz'zzzZ. Oz/er zez'e »er-
/zä'/t es sz'c/z fcez ez'zzer zzorzez/zgezz

Pezzsz'ozzz'eruzzg mez'zzes Mazzzzes?

Da Sie eine Vielzahl mit-
einander in Beziehung stehender
Fragen stellen, möchte ich Ihre
einzelnen Fragen gesondert be-

antworten.

1. Grundsätze der
AHV-Beitragspflicht
Bei der AHV ist die ganze Bevöl-
kerung - das heisst alle in der
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Schweiz erwerbstätigen Arbeit-
nehmer und Selbständigerer-
benden ebenso wie alle in der
Schweiz wohnhaften nichter-
werbstätigen Personen - versi-
chert. Um sich die vollen Versi-
cherungsleistungen zu sichern,
müssen jedoch auch die Beiträge
im gesetzlich vorgesehenen Rah-

men entrichtet werden. Dabei
sind bei der Beitragspflicht fol-
gende Altersgrenzen zu beachten:

- Bis zum 31. Dezember nach er-
fülltem 17. Altersjahr besteht kei-
ne Beitragspflicht.
• Ab 1. Januar nach erfülltem 17.

Altersjahr bis 31. Dezember nach
erfülltem 20. Altersjahr sind
Beiträge nur geschuldet, soweit
tatsächlich ein Erwerbseinkom-
men erzielt wird.
• Ab 1. Januar nach erfülltem 20.

Altersjahr bis zum AHV-Renten-
alter ist die Beitragspflicht in je-
dem Fall gegeben. Sowohl Er-

werbstätige als auch Nichter-
werbstätige (Studierende, ausge-
steuerte Arbeitslose, vorzeitig
Pensionierte, geschiedene Frauen
ohne Erwerb, Weltenbummler
usw.) müssen in jedem Jahr die ge-
setzlich geschuldeten Beiträge
entrichten; Jahre, in denen der
Mindestbeitrag von gegenwärtig
360 Franken nicht erreicht wird,
gelten als Beitragslücken und wir-
ken sich in Form von Rentenkür-

zungen aus!

• Im Rentenalter - das heisst zur-
zeit nach erfülltem 62. Altersjahr
der Frauen bzw. nach erfülltem
65. Altersjahr der Männer - sind
nur Beiträge auf Erwerbseinkom-
men über dem Freibetrag von
1300 Franken im Monat bzw.
15600 im Jahr geschuldet, wobei
der Freibetrag für jeden einzelnen
Arbeitgeber gesondert berechnet
wird.

Von diesen Grundsätzen
wird aus familienpolitischen
Überlegungen, insbesondere für
nichterwerbstätige Ehefrauen
von Versicherten, abgewichen,
indem diese Frauen während der
Ehe von der Beitragspflicht befreit
sind, ohne dass dadurch Beitrags-
lücken entstehen. Wenn eine Ehe-
frau während der Ehe teilerwerbs-
tätig ist, sind auf dem Erwerbs-
einkommen die AHV-Beiträge ge-
schuldet, wobei es nicht notwen-
dig ist, dass diese Beiträge den

Mindestbeitrag decken.
Wer in der Schweiz weder

Wohnsitz hat noch Erwerbstätig-
keit ausübt, ist der schweizeri-
sehen AHV nicht obligatorisch
unterstellt. Für Schweizer Bürger
besteht jedoch die Möglichkeit
der freiwilligen Versicherung für
Auslandschweizer. Wer freiwillig
der AHV beitritt, kann auch ohne
Wohnsitz oder Erwerbstätigkeit
in der Schweiz AHV-Beiträge lei-
sten, um Beitragslücken zu ver-
meiden. Dies kann insbesondere
bei Wohnsitz in Staaten, die mit
der Schweiz kein Sozialversiche-
rungsabkommen getroffen haben,
oder für Selbständigerwerbende
oder Nichterwerbstätige, die sich
im Ausland allenfalls nicht ange-
messen versichern können, von
Bedeutung sein, da für die vollen
Renten in besonderem Masse die
volle Beitragsdauer massgebend
ist.

2. Grundzüge der
Rentenberechnung
Die Altersrenten der AHV werden
grundsätzlich durch die Höhe der

beitragspflichtigen Einkommen
und durch die Beitragsdauer im
Verhältnis zum eigenen Jahrgang
bestimmt. Um die im Laufe der
Beitragskarriere eingetretene Teue-
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rung auszugleichen, wird das

durchschnittliche Jahreseinkom-
men durch einen Aufwertungs-
faktor, der sich nach dem Jahr der
ersten obligatorischen Beitrags-
Zahlung richtet, angepasst. Je län-

ger Beiträge zurückliegen, desto

stärker wurden sie durch die Teue-

rung entwertet, deshalb ist die

Aufwertung um so höher, je früher
erstmals Beiträge geleistet wur-
den.

• Für die Berechnung von Alters-
renten ist grundsätzlich das Ein-
kommen der versicherten Perso-

nen massgebend. Demnach be-
stimmt sich
a) die Altersrente einer Einzelper-
son unabhängig vom Zivilstand
nach ihrem eigenen Einkommen;
b) die Altersrente von Ehepaaren
nach den Einkommen von Mann
und Frau, die zusammengezählt
werden.
• Bei der Berechnung der Alters-
rente von Ehefrauen, deren Ehe-

gatte noch nicht rentenberechtigt
ist, wird zusätzlich eine Ver-
gleichsrechnung vorgenommen,
welche die Ehejahre ausser acht
lässt. Dabei wird auf die für die
Versicherte günstigere Variante

abgestellt. Diese Lösung verhin-
dert unzumutbare Renteneinbus-
sen wegen beitragsloser Ehejahre,
die in der Regel der Erziehung von
Kindern gewidmet waren, und
berücksichtigt eigene Beiträge er-

werbstätiger Frauen während der
Ehe.
• Die Beitragsdauer wird ermit-
telt, indem anhand der Eintra-
gungen im individuellen Konto
festgestellt wird, ob nach dem 20.

Altersjahr für jedes Kalenderjahr
wenigstens der Minimalbeitrag
geleistet wurde. Wer den Wohn-
sitz ins Ausland verlegt und in der
Schweiz keine Erwerbstätigkeit
(mehr) ausübt, scheidet aus der

obligatorischen AHV auf Mo-
natsende aus, was auch zu Bei-
tragslücken von einzelnen Mona-
ten führt, wenn kein Beitritt zur
freiwilligen Versicherung erfolgte.

Diese Grundzüge lassen
sich am folgenden Beispiel der
einfachen Altersrente einer versi-
cherten Person darstellen:
X., ledig, geboren am 25. Oktober
1929, feiert am 25. Oktober 1994
seinen 65. Geburtstag und hat
demzufolge ab 1. November 1994

Anspruch auf die einfache Alters-

rente. Um den Rentenanspruch
auszulösen, ist eine Rentenan-
meidung einzureichen. Damit
genügend Zeit für die Rentenbe-

rechnung zur Verfügung steht,
sollte die Anmeldung etwa 2 bis 3

Monate vor Rentenbeginn, also
im August oder September 1994,
eingereicht werden. Zuständig ist
die Ausgleichskasse, bei welcher
zuletzt AHV-Beiträge bezahlt
wurden.
• Da X. am 25. Oktober 1949 das

20. Altersjahr erfüllte, sind für die

Rentenberechnung in erster Linie
die Beiträge der Jahre 1950 bis
1993 massgebend.
• In den 44 Beitragsjahren wurden
Beiträge abgerechnet auf einer to-
talen effektiven Einkommens-
summe von Fr. 987 654.-.
• Da der erste massgebende Ein-
trag auf dem individuellen Konto
im Jahre 1950 erfolgte, wird diese

Summe mit dem Faktor 2,049 auf-

gewertet; dies ergibt ein aufge-
wertetes Gesamteinkommen von
Fr. 2 023 703.-.
• Aufgrund der Beitragsdauer von
44 Jahren ergibt sich ein durch-
schnittliches aufgewertetes Jah-
reseinkommen von Fr. 45'993.-.

«HEIMELIG»-Pflegebetten Pflegebett

8274 Tägerwilen
Tel. 072-69 25 17

Vermietung und Verkauf zu
günstigen Konditionen

• Pflegebetten
• Bett/Nachttisch
• Patientenlift
• Transport/Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel

Unsere Stärke Wir liefern schnell,
prompt und zuverlässig

Transport-/
Ruhesessel
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• Für die Bestimmung des Ren-

tenbetrages wird auf den
nächsthöheren Wert auf der Ren-
tentabelle abgestellt, das heisst,
im vorliegenden Beispiel ergibt
sich ein für die Rente massgeben-
des durchschnittliches Einkorn-
men von Fr. 46248.-.
• Aufgrund dieses Tabellenwertes
ergibt sich eine einfache Alters-
rente von monatlich Fr. 1594.-.
• An dieser Stelle sei die Anmer-
kung erlaubt, dass sich ohne Auf-
wertung lediglich ein effektives
Jahreseinkommen von 22 446
Franken ergäbe, was einer Rente

von 1184 Franken entspräche.
Daraus zeigt sich
• einerseits, dass es wichtig ist, die

AFIV-Beiträge immer zu entrich-
ten, denn nicht abgerechnete Ein-
kommen werden nicht berück-
sichtigt, was sich gerade auch we-
gen der Aufwertung besonders

ungünstig auf Renten auswirken
kann;
• anderseits, dass bereits mit
einem relativ tiefen Jahresein-
kommen wegen der besonderen
Rentenformel der AHV eine Ren-
te von rund 85 Prozent der
Höchstrente erworben werden
kann.

3. Zu Ihren Fragen
Aufgrund der vorstehenden Aus-
führungen kann ich Ihre konkre-
ten Fragen wie folgt beantworten:

- Für die nach Beendigung der

Erwerbstätigkeit bis zum Renten-
alter verbleibenden Jahre unter-
stehen Sie grundsätzlich der Bei-
tragspflicht als Nichterwerbstä-
tige.

- Als nichterwerbstätige Ehefrau
eines Versicherten sind Sie von
der Beitragspflicht befreit, ohne
dass deswegen Beitragslücken
entstehen.

• Auf jeden Fall hätte aber nach
einer vorzeitigen Pensionierung
Ihr Mann weiterhin Beiträge als

Nichterwerbstätiger zu bezahlen,
um Beitragslücken, die sich auch
für Sie auswirken würden, zu ver-
meiden.
• Für die Berechnung Ihrer eige-

nen Rente sind grundsätzlich Ih-
re eigenen Beiträge massgebend;
die Beiträge Ihres Ehemannes
werden gemeinsam mit Ihren
Beiträgen für die Bestimmung der

Ehepaar-Renten berücksichtigt.
Abschliessend möchte ich darauf
hinweisen, dass ich mich vorste-
hend lediglich auf die Grundzüge
der Beitragspflicht und Rentenbe-

rechnung der AHV beschränken
musste, ohne auf Besonderheiten
und Einzelheiten einzutreten.
Verbindliche Auskünfte müssen
ohnehin der im Einzelfall zustän-

digen Ausgleichskasse vorbehal-
ten bleiben. Die Adressen der ein-
zelnen AHV-Ausgleichskassen
finden Sie auf den letzten Seiten

jedes Telefonbuches.
Dr. z'zzr. RzzdoZ/ Tizor

Recht
Zutritt zur Wohnung
nach dem Tod

Was fea«ra z'c/z z>era«Zassen, dass
zzac/z mezrzem Tod zzizr mez'«e

Kz'«der z'zz mez'«e Wo/z«zz«g dar-
/e«?
Grundsätzlich bestimmt der

Wohnungsinhaber, wer Zutritt
zur Wohnung haben darf. Ein un-
befugtes Eindringen in eine Woh-

nung kann Hausfriedensbruch
darstellen und wird auf Antrag
strafrechtlich verfolgt. Das Recht
des Wohnungsinhabers, Dritten
den Zutritt zur Wohnung zu ver-

wehren, geht bei Ableben des

Wohnungsinhabers auf seine Er-
ben über, in Ihrem Fall wohl auf
Ihre Kinder. Sie müssen somit
nichts vorkehren, damit im Fall
Ihres Ablebens nur Ihre Kinder
Zutritt haben, da dies schon von
Gesetzes wegen so ist.

Von diesem Grundsatz gibt
es beschränkte Ausnahmen: So

können Amtspersonen aufgrund
spezieller Vorschriften, so z.B. die
Polizei aufgrund eines Haus-
durchsuchungsbefehls oder die

zuständige erbschaftsamtliche
Behörde zur Aufnahme des Erb-
schaftsinventars, die Wohnung
betreten. Denkbar ist auch, dass

der Vermieter aufgrund einer ent-
sprechenden Vereinbarung im
Mietvertrag Zutritt zur Wohnung
erlangen kann, meistens jedoch
nur in Anwesenheit des Mieters
bzw. seiner Rechtsnachfolger.

Wem kann ich die
Vermögensverwaltung
anvertrauen?

/c/z bz« 85 /a/zre aZt zz«d zra Zefz-

fer Zez't zzzrae/zmerad z>ergessZz'c/z.

Der t/mgarag mit Za/zZera, Posf-
c/zecb, SteizererbZärzzrag zzsaz.

mac/zf zzzz'r z'zrzzzzer me/zr Mü/ze.
Nebst der AHV- zzrad ez'raer

SDVA-Rerafe, /zabe z'c/z rzoc/z ez'ra

Vermöge« z/ora Fr. 500 000.-. Da
sz'c/z z'zz mez'zzezzz Bebararaferabrez's

zzzemazzzZ be/z'radef, dem z'c/z rzz/zz-

gezz Gezaz'sseras dz'e Vermögerzs-
zzerzeaZtizrag übergebe« fearara, bz't-

te z'c/z Sz'e zzm Azzs/s««/t. Gz'bt es

ez'«e amfZz'c/ze oder o/jfez'eZZe SteZ-

Ze, der ma« o/z«e Sorge« dz'e Ver-

möge«syera>aZfzz«g überZassera

barara?

Sie können sich an die
Vormundschaftsbehörde Ihres
Wohnortes wenden und die Ein-
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